
Satzung des eingetragenen, gemeinnützigen Vereins 
„Busenfreundinnen Marburg e. V.“

§ 1 Name & Sitz 
Der Verein führt den Namen „Busenfreundinnen Marburg e. V.“ Er hat seinen Sitz in Marburg. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen. 

§ 2 Zweck des Vereins
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Hilfe für Frauen, die von einer Brustkrebsdiagnose betroffen sind und die Verbesserung ihrer Situation. 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
· den Austausch, Beratung und die Vernetzung von Betroffenen,
· das Angebot von Gesprächsrunden, Treffen und Selbsthilfeformaten,
· gegenseitige seelische Unterstützung,
· Informationsvermittlung zu Hilfsangeboten und gesundheitsfördernden Maßnahmen,
· Bereitstellung einer geschlossenen Social‑Media‑Chat‑Gruppe,
· Betrieb einer Online‑Plattform,
· regelmäßige persönliche oder digitale Treffen,
· Öffentlichkeits‑ und Werbemaßnahmen zur Bekanntmachung der Selbsthilfegruppe.
· durch Zusammenarbeit mit Marburger Gynäkolog:innen sowie dem Brustzentrum des UKGM Marburg.

Der Verein ersetzt keinesfalls ärztlichen oder therapeutischen Rat.




§ 3 Selbstlosigkeit
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die eine Brustkrebsdiagnose hat oder hatte. Ordentliche Mitglieder können außerdem volljährige Angehörige von Betroffenen sowie Personen werden, die mittelbar oder unmittelbar mit der Erkrankung befasst sind.
2. Daneben besteht die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft. Fördermitglieder unterstützen den Verein ideell oder finanziell und besitzen kein Stimmrecht.
3. Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich oder in Textform an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
4. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.
5. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
6. Der Austritt ist jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zum Ende des Kalenderjahres möglich.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
1. Von den ordentlichen Mitgliedern wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 25 Euro erhoben.
2. Der Beitrag ist zu Beginn des Kalenderjahres bzw. bei Eintritt in den Verein fällig.
3. Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beiträge stunden, erlassen oder alternative Formen der Beitragserbringung zulassen.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind: die Mitgliederversammlung, der Vorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie findet alle zwei Jahre statt. Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordern oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 
2. Die Einladung erfolgt durch den Vorstand in Textform (z. B. E‑Mail oder Messenger) mit einer Frist von mindestens zwei Wochen.
3. Jede ordnungsgemäße einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder.
4. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. Zur Änderung der Satzung oder Vereinszwecks sind jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
5. Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch Handzeichen. Dem Antrag auf geheime Wahl muss stattgegeben werden.
6. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:
· die endgültige Fassung der Tagesordnung,
· Wahl und Abberufung des Vorstands,
· Entgegennahme des Tätigkeits‑ und Kassenberichts,
· Entlastung des Vorstands,
· Beschlussfassung über Satzungsänderungen,
· die Genehmigung des Jahresbeitrages.

7. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
8. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den Brustkrebs Deutschland e.V. (Hohenbrunn).
9. Über den Inhalt der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, dass vom Versammlungsleiter und von dem von der Versammlung benannten Protokollführer zu unterschreiben ist. In der Mitgliederversammlung gefasste Beschlüsse sind wortgenau aufzunehmen.

§ 8 Vorstand
1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus: die/ der Vorsitzende, die/ der stellvertretende Vorsitzende, die/der Schatzmeister:in und dem Schriftführer.
2. Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der/ dem Vorsitzenden und der/ dem stellvertretenden Vorsitzenden. Jeder von Ihnen vertritt den Verein. 
3. Der Vorstand plant die Jahresmitgliederversammlung des Vereins und richtet sie in eigener Verantwortung aus.
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
5. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins ehrenamtlich.

§ 9 Finanzen
Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Fördermittel sowie Erlöse aus Veranstaltungen. Über Einnahmen und Ausgaben ist ordnungsgemäß Buch zu führen.

§ 11 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme durch die Mitgliederversammlung in Kraft.







Gründungsversammlung des eingetragenen Vereins 
„Busenfreundinnen Marburg e. V.“

§ 1 Ort und Zeit
Am ____________ trafen sich in ___________________ die Mitglieder des bislang nicht eingetragenen Vereins „Busenfreundinnen Marburg“ zur Gründungsversammlung des eingetragenen Vereins.

§ 2 Eröffnung und Versammlungsleitung
Die Versammlung wurde von der 1. Vorsitzenden Melanie Harms-Ensink eröffnet und geleitet.

§ 3 Beschluss über die Eintragung als e. V.
Die anwesenden Mitglieder beschlossen einstimmig, den bisher nicht eingetragenen Verein „Busenfreundinnen Marburg“ künftig als eingetragenen Verein (e. V.) fortzuführen und in das Vereinsregister eintragen zu lassen sowie die Gemeinnützigkeit zu beantragen.

§ 4 Satzung
Die vorgelegte Satzung des Vereins „Busenfreundinnen Marburg e. V.“ wurde beraten, einstimmig beschlossen und von den anwesenden Mitgliedern unterzeichnet.

§ 5 Wahl des Vorstands
Es wurden folgende Personen in den Vorstand gewählt:

1. Vorsitzende: Melanie Harms-Ensink
2. Vorsitzende: Johanna Jasper-Tönnies
Schatzmeister: Christian Harms-Ensink
Schriftführerin: Ricarda Reck

Die Gewählten nahmen die Wahl an.
§ 6 Anmeldung zum Vereinsregister
Der Vorstand wird ermächtigt, die Anmeldung des Vereins zum Vereinsregister vorzunehmen und hierfür notwendige redaktionelle Änderungen an der Satzung vorzunehmen, soweit diese vom Registergericht verlangt werden.

§ 7 Schluss der Versammlung
Die Versammlung wurde um __________ Uhr geschlossen.

Ort, Datum
Unterschriften der Gründungsmitglieder:

	
__________________________________________
Melanie Harms-Ensink
	
____________________________________________
Ricarda Reck

	
__________________________________________
Johanna Jasper-Tönnies
	
____________________________________________
Astrid Schuker-Wöhrmann

	
__________________________________________
Christian Harms-Ensink
	
____________________________________________
Jörg Wöhrmann

	
__________________________________________
Nina Ickler
	









